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A.      Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

 zum Bebauungsplan-Vorentwurf 2. Änderung Nr. 267 in Meerbusch-Lank-Latum im Bereich der Uerdinger Straße / Rottstraße  

 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

Westnetz GmbH                                                                                                                                                  Schreiben vom 12. Mai 2015 

Gegen den o.g. Bebauungsplan der Stadt Meerbusch, bestehen unserer-
seits folgende Bedenken: 

Angrenzend an den Planbereich entlang der Straße „Uerdingerstraße" 
weisen wir auf ein Steuerkabel hin, das weiterhin erforderlich ist. Unsere 
Bedenken nehmen wir zurück, wenn eine entsprechende Sicherung  o-
der Umlegung des Kabels möglich ist und die Kosten der Maßnahme 
vom Veranlasser übernommen werden. Ein entsprechendes detailliertes 
Angebot werden wir erstellen, sobald uns die Ausbaupläne vorliegen. 

Eine entsprechende Plankopie unserer im Planbereich vorhandenen Ver-
sorgungsanlagen fügen wir zu Ihrer Information bei. Um Ihnen Auskunft 
über die unsererseits evtl. benötigten Flächen und Wegerechte zur Ver-
sorgung geben zu können benötigen wir weitere Details Informationen. 
Für Rücksprachen und Abstimmungen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 

 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 

Die Leitungen liegen in der öffentlichen Verkehrsfläche, somit ist auch die 
Lage des Steuerkabels gesichert.  

Rhein-Kreis Neuss Schreiben vom 16.06.2015 

Zur o. g. Planung nehme ich im Einzelnen wie folgt Stellung: 
Altlasten und Bodenschutz 
Im Plangebiet befindet sich zwar kein besonders schützenswerter Boden, dennoch 
verweise ich auf die Grundsätze des Bodenschutzes, wonach mit Grund und Boden 
sparsam umgegangen, nachhaltig die Funktionen des Bodens gesichert und die Bo-
denversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden soll. Denn in Meer-
busch stieg die Bodenversiegelung im Jahr 2014 auf über 29,4 % der Gesamtfläche 

 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 
 
 
 



 

des Stadtgebietes an. 
Die nachfolgenden Hinweise sollen in die zu erteilenden Baugenehmigungen aufge-
nommen werden: 
Es wird auf die gesetzlichen Anzeigepflichten hingewiesen. Bei Auffälligkei-
ten im Rahmen von Erdbauarbeiten ist die Untere Bodenschutzbehörde des 
Rhein-Kreises Neuss unverzüglich zu informieren. 
Auffälligkeiten können sein: 
geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen Ein-
fluss bewirkt wurden, z. B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder 
Schmiermitteln, strukturelle Veränderungen des Bodens, z. B. durch die Ein-
lagerung von z. B. durch die Einlagerung von Abfällen. 
Immissionsschutz 
Zur abschließenden Stellungnahme ist die Vorlage der aktualisierten schalltechni-
schen Untersuchung erforderlich, da v. a. die Uerdinger Straße eine nicht unerhebli-
che Verkehrsbelastung aufweist. 
Anlagentybezogener Immissionsschutz 
Mit der 2. Änderung wird der vorhandene Bereich als MI überplant. Betroffen hier-
von sind in der Nachbarschaft schutzbedürftige Nutzungen innerhalb eines WR. Vor-
liegend sind immissionsschutzrechtliche Konflikte zwischen den Nutzungen MI und 
WR nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Da allerdings immissionsträchtige Nutzun-
gen wie z.B. Geschäfte und Einzelhandelsnutzungen ausgeschlossen werden und 
danach nur im Erdgeschoss Büros und soziale und kulturelle und gesundheitliche 
Anlagen zulässig sein sollen, kann hier von einer Konfliktverlagerung auf die Ebene 
der Baugenehmigung Gebrauch gemacht werden. Im Rahmen der Bau-
genehmigung ist im Einzelfall zu klären, ob erhebliche Belästigungen entstehen und 
wie diese zu vermindern bzw. zu vermeiden sein werden. 
Artenschutz 
Im Erläuterungsbericht wird auf Seite 3 die Rechtslage nicht richtig dargestellt. Die 
Stadt Meerbusch als planende Behörde muss für alle Bauleitplanverfahren eine ar-
tenschutzrechtllche Prüfung vornehmen, da diese zumindest potentiell mit Eingriffen 
in geschützte Lebensstätten 1. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, einer Veränderung 
des Tötungsrisikos für Exemplare europäisch geschützter Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG) oder erheblichen Störungen i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbun-
dene Vorhaben planen. Diese Vorhabenszulässigkeitsprüfung ist stets ein ei-

 
Der Hinweis wird im Bebauungsplan unter C. Hinweise,  
3. BODENSCHUTZ aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Stellungnahmen zum Immissionsschutz wird gefolgt.  
Eine schalltechnische Modifizierung des vorliegenden Gutachtens für die 
Bebauungsplanänderung ist zwischenzeitlich erstellt worden.  
Auf das schalltechnische Gutachten zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
vom 22.01.2016 (Peutz Consult GmbH, Düsseldorf) wird hingewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme zum Artenschutz wird gefolgt.  
Ein Artenschutzgutachten ist zwischenzeitlich erstellt und vom Rhein-Kreis-
Neuss geprüft worden.  
Auf die Artenschutzprüfung (Stufe 1) vom Dezember 2015 (Kuhlmann & 
Stucht, Bochum) wird hingewiesen. 
   



 

genständiges Verfahren im Zuge der Aufstellung eines Bauleitplanes. Ich weise da-
rauf hin, dass es sich bei den artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 BNatSchG 
um zwingendes Recht handelt, das nicht lediglich im Rahmen der Abwägung zu 
prüfen ist und überwunden werden kann. 
Ohne die durch die Stadt vorgenommene Artenschutzprüfung, die mir zur Stellung-
nahme vorzulegen ist, bliebe offen, ob Vermeidungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich sind und entsprechend entwickelt werden können 
oder das Vorhaben aufgrund der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG mögli-
chenweise gar nicht umsetzbar Ist. Damit steht gegenwärtig noch die Erforderlich-
keit der Planung in Hinsicht auf § 1 Abs. 3 BauGB in Frage. In vielen Fällen ist jedoch 
ein externes Gutachten zum Artenschutz mit einer Vor-Ort-Erhebung oder derglei-
chen nicht erforderlich. Die Aussage im Erläuterungsbericht, Seite 3, kann vor dem 
Hintergrund als vom befragten Büro festgestelltes Nichterfordernis eines derartigen 
externen Gutachtens interpretiert werden. In jedem Fall ist aber eine durch die Stadt 
als zuständiger Behörde durchzuführende Vorprüfung des Artenspektrums und der 
Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens erforderlich, die mir zur Stellungnahme vor-
zulegen ist und ggf. im Vorfeld mit mir abgestimmt werden kann. 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland  Schreiben vom 17.12.2015 

Die Planung verfolgt das Ziel, entgegen der bisherigen Festsetzung die pla-

nerischen Voraussetzung zur Errichtung von Wohnbebauung zu schaffen. 

Für den überwiegenden Teil der Fläche, die mit den neuen Baugrenzen 

festgesetzt wird, besteht bereits Baurecht aus dem Jahre 2007. Der Be-

reich, der zukünftig neu bebaut werden kann, ist überwiegend versiegelt. 

Zuletzt mit Schreiben vom 24.06.2015 ( siehe unten) hatte ich zur Berück-

sichtigung der bodendenkmalpflegerischen Belange eine Sachverhaltser-

mittlung noch im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gefordert. Bei öffent-

lichen Planungen sind die Belange des Denkmalschutzes nach § 1 Abs. 3 

DSchG NW angemessen zu berücksichtigen. Die Gemeinden haben nach § 

11 DSchG NW die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung 

zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten seit der Änderung des Denk-

 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 

Vom 22. Februar bis 26. Februar 2016 wurde eine Sachstandsermittlung, 
eine Abtragung des Oberbodens bis zum ersten archäologischen Planum, 
von einer Fachfirma in Abstimmung mit dem LVR durchgeführt.  
Im Anschluss wurden die Befunde (Mauern aus Backsteinen und/oder Zie-
geln aus einer Ringofenproduktion) die dem ehemaligen Bauernhof „Lip-
perhof“ zugeordnet wurden, in den vom Bauvorhaben betroffenen Flächen 
ausgegraben und dokumentiert. Dabei wurde die Baugrube bis zur Ein-
griffstiefe freigelegt. Es liegen keine Belege für Befunde römischer bis mit-



 

malschutzgesetzes vom Juli 2013. unabhängig von der Eintragung in die 

Denkmalliste auch für nur vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1 Satz 4 

DSchG NW).  

Gemäß § 29 Abs. 1 DSchG NW hat auch derjenige, der ein „vermutetes" 

Bodendenkmal verändert oder beseitigt, die vorherige wissenschaftliche 

Untersuchung, Bergung und Dokumentation gemäß einer Erlaubnis nach § 

13 DSchG sicherzustellen und die Kosten dafür zu tragen. Die §§ 3, 4 und 

9 DSchG NW bleiben hiervon unberührt. Entsprechende Regelungen sind 

in einem Verwaltungsakt der Unteren Denkmalbehörde zu treffen. Die Un-

tere Denkmalbehörde Ihres Hauses erhält dieses Schreiben zur Kenntnis. 

Ich bitte Sie, einen entsprechenden Hinweis in den Planungsunterlagen 

aufzunehmen und mir zur gegebenen Zeit Bauanträge (auch Abbruchan-

träge) über die Untere Denkmalbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. 

Schreiben vom 24.06.2015 
Mit der vorgesehenen Planung sollen die Voraussetzungen zur Errichtung 
von Wohnbebauung geschaffen werden. Gegen die Planung bestehen aus 
bodendenk malpflegerischer Sicht zunächst Bedenken. 
Das Plangebiet liegt an der Uerdinger Straße, die auf die römische Limes-
straße von Köln nach Nijmegen zurückgeht. Es ist die wichtigste Straße ent-
lang der Retchsgrenze, die selbst vom Rhein gebildet wurde. An dieser 
Straße gab es in römischer Zeit Infrastruktureinrichtungen, wie Rasthäuser, 
Brunnen, Versorgungstellen für Menschen und Tiere sowie kleine Heiligtü-
mer. Darüber hinaus wurden die Bestattungen der Landgüter, die sich in ei-
ner Entfernung von rund 500 m seitlich der Straße befanden, auf diese 
Straße hin ausgerichtet. Hintergrund war, dass der Reisende die hier Bestat-
teten ehren sollte. Ein solches Grab wurde nur rund 130 m westlich des 
Plangebietes geborgen. Es fand sich in den 1930er Jahren beim Neubau ei-
nes Wohnhauses. Es ist davon auszugehen, dass dieses Grab zu einem 
Landgut gehört und dass weitere Gräber bis an die römische Limesstraße (= 
Uerdinger Straße) angelegt wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im 
Plangebiet weitere Relikte der römischen Besiedlung, wie Gebäudefunda-

telalterlicher Zeitstellung vor, selbst Streufunde, die eine Nutzung der Flä-
chen vor dem beginnenden 19. Jh. anzeigen könnten, liegen nicht vor. 
Demnach ist nach der archäologischen Dokumentation eine Zerstörung 
durch die Baumaßnahme möglich. 
 
Im Bebauungsplan wird darüber hinaus unter   
C. HINWEISE , Punkt 2. BODENDENKMALPFLEGE beim Auftreten von ar-
chäologischen Bodenfunden auf die Informationspflicht des Bauherren ver-
wiesen. 
     



 

mente, Brunnen, Gruben und Gräber erhalten haben. 
Auf historischen Karten (z.B. der TK-Urkarte von 1843) ist im Plangebiet ein 
Gehöft, eine Hofstelle belegt. Diese Anlage ist obertägig nicht mehr er-
kennbar. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich hier im Boden archäo-
logische Relikte dieser Hofanlage, wie Gebäudefundamente, Brunnen, Gru-
ben aller Art, Laufschichten, Pflasterungen sowie die darin enthaltenen 
Funde erhalten haben. 
Es muss deshalb beim derzeitigen Kenntnisstand davon ausgegangen wer-
den, dass mit der Realisierung der Planung eine Beeinträchtigung boden-
denkmalpflegerischer Belange verbunden wäre, da - bedingt durch die zu-
künftig zulässigen Erdeingriffe - Bodendenkmaisubstanz beeinträchtigt bzw. 
zerstört würde. Dagegen bestehen Bedenken. 
Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Be-
völkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen zu berücksichtigen und mit dem ihnen zukommenden Gewicht in 
die Abwägung einzustellen. Voraussetzung hierfür ist die Ermittlung und 
Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusammenstel-
lung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB). Darüber hinaus haben 
die Gemeinden nach dem Planungsleitsatz des § 11 DSchG NW die Siche-
rung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. Dies 
gilt unabhängig von der Eintragung in die Denkmalliste auch für nur „ver-
mutete" Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG NW). Den Erhalt der 
Bodendenkmäler gilt es durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz lang-
fristig sichernde Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen. 
Insofern ist eine Aufklärung des Sachverhaltes noch im Rahmen der Bauleit-
planverfahren erforderlich, zumal gerade in dieser Fläche mit erhaltenswer-
ter archäologische Substanz zu rechnen ist, die die Bebauungsmöglichkel-
ten aufgrund denkmalrechtlicher Vorschriften nachträglich einschränken 
könnte. 
Gerne wird Ihnen das Fachamt eine Leistungsbeschreibung für die Durch-
führung einer archäologischen Sachverhaltsermittlung zur Verfügung stel-
len. Sollte dies gewünscht sein, bitte ich Sie, sich direkt mit meinem Kolle-
gen, Herrn Vogt, e-mail: thomas.voQt@lvr.de. in Verbindung zu setzen. 
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

mailto:thomas.voQt@lvr.de


B. Liste TÖB 

 

 



 

 



 

 

 

 


